
  Vergabe-Nr.: 302.1+2/RV/26 
Angebotsaufforderung zur Abgabe  
eines Angebotes 

Dieses Schreiben ist zum Verbleib beim Bieter bestimmt! 
 
   
Vergabestelle 
 
Stadtentwässerung Dresden GmbH 
Scharfenberger Straße 152 
01139 Dresden 
 
 
 
Bieter 

 
 
 
 
 
 
 

 
AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS  
 
Zeitvertrag Lieferung und Dosierung von Calciumnitrat 
 
Los 1: Lieferung 
Los 2: Dosierung 
 
Anlagen: 
 
1. Heftung - die beim Bieter verbleibt 

 Teilnahmebedingungen-EU 
  Formblatt Mindestanforderung für Nebenangebote  
  Formblatt Gewichtung der Zuschlagskriterien 
  Leistungsbeschreibung 
 Pläne/Zeichnungen Nr. siehe Inhaltsverzeichnis Leistungsbeschreibung  

 
2. Heftung - die immer 1-fach zurück zu geben ist 

 Angebotsschreiben-EU  
 Besondere Vertragsbedingungen  
 Zusätzliche Vertragsbedingungen 
 Formblatt Erklärung Bezug zu Russland 
 Formblatt Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
 Formblatt Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen  
 Leistungsverzeichnis (pdf-Datei)  

 Formblätter die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle ausgefüllt einzureichen sind: 

   Formblatt Eigenerklärungen zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärungen (EEE) 
   für Los 1: Produktdatenblatt 
   für Los 2: Servicevertrag für Controller 
 
 
1. Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen zu vergeben im  

Namen und für Rechnung Stadtentwässerung Dresden GmbH. 
 

   
  

Vergabeart 
  Offenes Verfahren 
  Nicht offenes Verfahren 
  Verhandlungsverfahren 
  Wettbewerblicher Dialog 
  Innovationspartnerschaft 

 Ablauf der Angebotsfrist: 
 Datum   01.07.2026  Uhrzeit   10:00 

Bindefrist endet am:  
 07.08.2026 
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eines Angebotes  

 
 
2.  Die Vergabe nach Losen wird vorbehalten: 
   nein 
   ja, Angebote können abgegeben werden für 
    ein Los   ein oder mehrere Lose  alle Lose 

 Näheres siehe Leistungsbeschreibung.    
 
3.   Nebenangebote sind zugelassen, die im beiliegenden Formblatt definierten Mindestanforderungen 
   sind zu beachten und zusätzlich zu Nr. 5 der Teilnahmebedingungen-EU gilt folgendes: 

    Nebenangebote sind nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes zugelassen;  

   
      

    Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nr. 5 der Teilnahmebedingungen-EU gilt nicht. 
 
4.  Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 

    Zuschlagskriterium Preis  
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt 
aus den nachgerechneten Angebotssummen unter Berücksichtigung von Nachlässen. 

    Mehrere Zuschlagskriterien: siehe beiliegendes Formblatt Gewichtung der Zuschlagskriterien 
 
5. Datenschutzinformation nach Artikel 13 DSGVO 

Die Stadtentwässerung Dresden GmbH, Scharfenberger Straße 152, 01139 Dresden (Verantwortlicher im 
Sinne der Datenschutzgrundverordnung) erhebt im Rahmen des Vergabeverfahrens personenbezogene Daten 
zur Prüfung der Eignung der Bieter sowie ggf. zum Abschluss eines Vertrages. Die erhobenen Daten können 
von den zuständigen Mitarbeitern der Stadtentwässerung Dresden GmbH eingesehen werden. Die Daten wer-
den nicht an ein Drittland übermittelt. Bieter sind verpflichtet, die geforderten personenbezogenen Daten be-
reitzustellen, um am Vergabeverfahren teilnehmen zu können. Die Nichtbereitstellung der personenbezoge-
nen Daten führt zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren. Ein ausführlicher Datenschutzhinweis ist auf der 
Internetseite „www.stadtentwaesserung-dresden.de/datenschutz.html“ hinterlegt. 

 
6. Die Angebote sind ausschließlich elektronisch ohne Signatur und zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf 

der Angebotsfrist über www.evergabe.de einzureichen. Werden Angebote über andere Kommunikationswege 
elektronisch eingereicht, führt dies zwingend zum Ausschluss. Bieter sind zum Eröffnungstermin nicht zuge-
lassen.  

   
7.  Der Zeitvertrag ist ein für eine bestimmte Zeitdauer abgeschlossener Rahmenvertrag, der den Auftragnehmer 

verpflichtet, mit Einzelaufträgen abgerufene Leistungen zu den im Rahmenvertrag festgelegten Bedingungen 
auszuführen. Für die Kalkulation der Einheitspreise kann von einem geschätzten jährlichen Auftragswert von 
333.000,00 EUR netto ausgegangen werden. Ein Rechtsanspruch auf Abruf besteht nicht. Der tatsächliche 
Wert kann höher oder geringer sein.  

 
8.  Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebe-

stimmungen wenden kann (§ 156 GWB): 

  1.Vergabekammer des Freistaates Sachsen Telefon: 0341 977 3800 
  bei der Landesdirektion Sachsen Telefax: 0341 977 1049 
  Braustraße 2, 04107 Leipzig  E-Mail:  vergabekammer@lds.sachsen.de 

 
Dresden, 29.05.2026 
 
 
 
Schimank 
Leiterin 
Vertrags- und Vergabewesen

 _________ 
05/2025 2 von 2 
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Stadtentwässerung  
Dresden GmbH 

 

 
 
 

Vergabeunterlage 
 
 

Zeitvertrag Lieferung und Dosierung von Calciumnitrat 
Los 1: Lieferung 
Los 2: Dosierung 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Heftung 
- verbleibt beim Bieter - 
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     Teilnahmebedingungen-EU 
 
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt, nicht mit dem Angebot zurückgeben! 

 

Teilnahmebedingungen  
für die Vergabe von Leistungen 

 
Hinweis: 
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge“ (Vergabeverord-
nung - VgV). 
 
 
1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter unverzüglich den 
Auftraggeber vor Angebotsabgabe in Textform über www.evergabe.de darauf hinzuweisen. 
 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wett-
bewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, 
ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  
 

3 Angebot 
 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 
 
3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle übersandten Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu 

dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht 
eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

Anderslautende Geschäfts-, Liefer- oder Zahlungsbedingungen des Bieters werden nicht Bestandteil des Ver-
trages.  

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabe-         
stelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestel-
le bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Ein-
heitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm ge-
forderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositio-
nen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlos-
sen. 

3.6 Alle Preise sind in Euro mit zwei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der 
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzu-
fügen.  

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssum-
me gewährt werden und an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 

Nicht zu wertende Preisnachlässe (z. B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt. 

 
4 Unterlagen zum Angebot 

Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle be-
stimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Leistungen von Unterauftragnehmern. 

In der Urkalkulation müssen die Anteile Lohn, Stoffkosten, Geräte, Unterauftragnehmer und die Zeitansätze 
positionsweise ausgewiesen sein.  

Die Urkalkulation darf vom Auftraggeber zu Kontrollzwecken und zum Nachweis der Angemessenheit der Ange-
botspreise geöffnet und kopiert werden. Der Auftraggeber sichert zu, dass die Urkalkulation absolut vertraulich  
behandelt wird.  
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5 Nebenangebote 

5.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzu-
weisen.  

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die 
Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erfor-
derlich sind. 

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedin-
gungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausfüh-
rung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, 
ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch 
bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

5.4 Nebenangebote, die den Nrn. 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen. 
 
6 Bietergemeinschaften 

6.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter 

bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifi-
ziert signierte Erklärung abzugeben. 

6.2 Sofern nicht im Offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich 
erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zuge-
lassen. 

 
7 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) 

 Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der 
Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufli-
che Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistun-
gen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu 
einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Un-
ternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen 
Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärun-
gen dieser Unternehmen vorzulegen. 

 Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rah-
men einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die 
Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der Verpflichtungserklärung abzugeben. 

 Nimmt der Bieter im Hinblick auf Nachweise für die erforderliche berufliche Leistungsfähigkeit, wie Ausbil-
dungs- und Befähigungsnachweise nach § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV oder die einschlägige berufliche Erfahrung die 
Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diejenigen Leistungen, für die diese Kapazitäten benö-
tigt werden, von dem/den anderen Unternehmen erbracht werden. 

 Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eig-
nungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 

 
8. Eignung 

8.1 Offenes Verfahren 

 Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den 
Eintrag in eine Präqualifikationsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich (PQ-VOL) und ggf. ergänzt 
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesonder-
tes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation er-
füllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
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 Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leis-

tung  

- entweder das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftrags-
spezifische Einzelnachweise 

- oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 

vorzulegen. 

 Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen 
auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen 
Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in einer Präqualifikationsdaten-
bank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich (PQ-VOL) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auf-
tragsspezifische Einzelnachweise. 

 Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unter-
nehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der im Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ bzw. in 
der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

 
8.2 Nichtoffenes Verfahren, Verhandlungsverfahren 

 Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren 
Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftrags-
spezifische Einzelnachweise. 

 Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen 
die im Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen 
vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Beschei-
nigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, un-
ter denen die benannten anderen Unternehmen in einer Präqualifikationsdatenbank für den Liefer-  und 
Dienstleistungsbereich (PQ-VOL) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche 
Sprache beizufügen. 

 Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter 
und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______  
03/2023  
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Zeitvertrag 
 
Zeitvertrag Lieferung und Dosierung von Calciumnitrat 
Los 1: Lieferung 
Los 2: Dosierung 

 
 
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes 
 
MINDESTANFORDERUNGEN AN NEBENANGEBOTE  
 
Die Nebenangebote müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen: 
 
Allgemein 
 
 Die Durchführbarkeit der Nebenangebote muss sich aus dem Nebenangebot, so wie es vorliegt, ergeben. 

Defizite hinsichtlich der vorgelegten Unterlagen werden durch den Auftraggeber durch eigene Nachforschun-
gen nicht ausgeglichen. 
 

 Sind zur Realisierung der Nebenangebote Zustimmungen von Dritten notwendig, sind diese mit dem Angebot 
einzureichen. 

 
 Die Gleichwertigkeit von Nebenangeboten ist insbesondere beifolgenden Änderungen nicht gegeben: 

- Verkürzung der Zuschlagsfrist, 
- Entfall von verbindlichen Einzelfristen, 
- Verlängerung von Ausführungsfristen, 
- Forderung von nicht vorgesehenen Gleitklauseln für das Hauptangebot, 
- Umwandlung des Einheitspreisvertrages in einen Pauschalvertrag, 
- Reduzierungen von ausgeschriebenen Abmessungen und Dimensionen, 
- Herabsetzung des ausgeschriebenen Qualitätsniveaus; 
- Einschränkungen der Standsicherheit, Umweltschutz, Nutzungssicherheit, Dauerhaftigkeit und Ge-

brauchstauglichkeit 
 
Weitere Mindestbedingungen 
 
Für Los 1: Produktdatenblatt 
Für Los 2: Sicherheitsdatenblatt 

_________ 
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Stadtentwässerung  
Dresden GmbH 

 

 
 
 

Vergabeunterlage 
 

Zeitvertrag Lieferung und Dosierung von Calciumnitrat 
 

Los 1: Lieferung 
 
 
 
 

- Leistungsbeschreibung - 
 
 
 

 

 
 
 



Stadtentwässerung Dresden GmbH     Vergabe-Nr.: 302.1/RV/26 
Team Vertrags- und Vergabewesen Datum: 29.05.2026 

 
 

 
Los 1: Lieferung  
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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Leistungsbeschreibung 
 
Zur Verhinderung der Geruchsbildung durch Schwefelwasserstoff in Abwasserdruckleitungen, betreibt die Stadt-
entwässerung Dresden GmbH an 24 Pumpwerken Dosiereinrichtungen für die Zugabe von Calciumnitrat in die 
jeweiligen Pumpenvorlagen. Die Anlieferung und Befüllung der Vorratsbehälter erfolgt an drei Lagerstellen: 
 

• 01809 Heidenau, Pumpwerk Hafenstr. 
• 01156 Dresden, Pumpwerk An den Winkelwiesen 
• 01139 Dresden, Kläranlage Dresden-Kaditz 

 
Bei allen drei Lagerstellen erfolgt die Anlieferung mit einem Tankfahrzeug, pro Lieferung können dabei bis zu 26 t 
abgegeben werden. Die Belieferung der einzelnen Pumpwerke bzw. Befüllung der Lagertanks (überwiegend IBC-
Behälter) erfolgt durch ein firmeneigenes Tankfahrzeug. Die Bestellung einer Lieferung erfolgt telefonisch durch 
einen Mitarbeiter der SEDD GmbH, die Lieferung muss danach innerhalb von 5 Werktagen erfolgen. Die Lagerbe-
hälter sind Eigentum der SEDD GmbH.  Der angebotene Dosierstoff ist hinsichtlich seiner Zusammensetzung um-
fassend zu beschreiben, sämtliche Zuschlagsstoffe sind anzugeben. Die angestrebte Konzentration von Schwefel-
wasserstoff am jeweiligen Druckleitungsendschacht bzw. den folgenden Haltungen, beträgt 3 - 5 ppm. 
Ein entsprechendes Datenblatt ist einzureichen.  
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Stadtentwässerung  
Dresden GmbH 

 

 
 
 

Vergabeunterlage 
 

Zeitvertrag Lieferung und Dosierung von Calciumnitrat 
 

Los 2: Dosierung 
 
 
 
 

- Leistungsbeschreibung - 
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Los 2: Dosierung 
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Leistungsbeschreibung 
 
Zur Verhinderung der Geruchsbildung durch Schwefelwasserstoff in Abwasserdruckleitungen, betreibt die Stadt-
entwässerung Dresden GmbH an 24 Pumpwerken Dosiereinrichtungen für die Zugabe von Calciumnitrat in die 
jeweiligen Pumpenvorlagen.  
Ausgeschrieben werden die Montage und der Betrieb von 24 Controllern, sowie die jährliche Wartung und Kalibrie-
rung der Controller. Für den Betrieb der Controller ist ein entsprechender Servicevertrag mit dem Angebot vorzule-
gen.  
Die Dosierpumpen sind Eigentum der SEDD GmbH.  Vom Auftragnehmer sind die Einsicht und Auswertung aller 
Daten pro Pumpwerk sichtbar über das Internet darzustellen. 
Die Mindestdaten für die Einsicht und Auswertung sind: 
 

• aktuelle Dosiermenge 
• Verlauf Dosiermenge  
• Füllstand Lagerbehälter 

 
Die Controller befinden sich an folgenden Dosierstellen: 
 
 
 

 
           (SPW → Schmutzwasserpumpwerk, MPW → Mischwasserpumpwerk) 
 
 
 
 

SPW Am Waldrand 

SPW Bergweg 

SPW Eichenweg 

SPW FZ Rossendorf 

MPW Hafenstraße 

SPW Kleinopitz 

SPW Malschendorf 

SPW Marsdorf 

SPW Niederwartha 

SPW Oberpoyritz 

SPW Oltersteinweg 

SPW Radeburger Landstraße 

SPW Wasserhäuschen 

SPW Rödertalstraße 

MPW Rossendorfer Ring 

SPW Christian-Klengel-Straße 

SPW Zschoner Ring 

SPW Sachsenallee 

SPW Schönborn 

SPW Schönfeld 

SPW Söbrigener Straße 

SPW Stetzsch 

SPW Talblick 

MPW Winkelwiesen 
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